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Antwort 
 
der Landesregierung 

auf die Kleine Anfrage 5528 vom 23. Januar 2017 
des Abgeordneten Werner Lohn   CDU 
Drucksache 16/14085 
 
 
Gremienbeteiligung und Einsatz von Studierenden der Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung (FHöV NRW) im Karneval 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
 
Das Präsidium der FHöV NRW nimmt anscheinend derzeit Umstrukturierungen bei den 
Dozenten im Studiengang Polizeivollzugsdienst entgegen des gültigen 
Fachhochschulgesetzes öffentlicher Dienst (§ 13 FHGöD) und der Geschäftsordnung der 
FHöV NRW (§ 15) ohne die Beteiligung des Senats und des Fachbereiches vor.  
 
Die erhöhten Einstellungszahlen und der Einsatz von Studierenden zu Karneval erfordern an 
der FHöV NRW zwingend auch die Unterstützung durch den Fachbereich 
Polizeivollzugsdienst. 5 Wochen vor Karneval gibt es immer noch keine schriftliche 
Entscheidung darüber, ob wieder zwei Einstellungsjahrgänge des Studienganges 
Polizeivollzugsdienst im Karneval eingesetzt werden sollen, so wie im letzten Jahr.  
 
 
Der Minister für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage 5528 mit Schreiben vom 
22. Februar 2017 namens der Landesregierung beantwortet. 
 
 
Vorbemerkung der Landesregierung 
 
Die grundlegende Entscheidung über den Einsatz von Kommissaranwärterinnen und 
Kommissaranwärtern aus Anlass von Karnevalsveranstaltungen wird nicht durch das 
Präsidium der FHöV NRW vorgenommen. Diese liegt beim Ministerium für Inneres und 
Kommunales des Landes NRW. 
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1. Wie erfolgt die Zusammenarbeit der FHöV NRW mit den anderen 

Ausbildungsträgern? (LAFP NRW und Praxisbehörden) 
 
Die Zusammenarbeit mit den anderen Ausbildungsträgern ist vertrauensvoll und eng verzahnt.  
 
Vertreter der Ausbildungsbehörden und des LAFP NRW sind stimmberechtigte Mitglieder des 
Fachbereichsrates Polizei (FBR Polizei). In einem zusätzlichen Verzahnungsgremium, das 
paritätisch mit Vertretern der drei Bildungsträger besetzt ist, werden alle Themen der 
Polizeiausbildung gemeinsam behandelt. 
 
Bei der Einrichtung von Arbeitsgruppen und Projektgruppen wird an der FHöV darauf geachtet, 
dass Vertreter der polizeilichen Ausbildungsbehörden und des LAFP NRW mitwirken. 
 
 
2. Ist es zutreffend, dass das Präsidium der FHöV NRW derartige strategische 

Planungen ohne vorherige Beteiligung des Senats und des zuständige 
Fachbereiches vorbereitet? 

 
Nach dem Gesetz über die Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst im Lande Nordrhein-
Westfalen (FHGöD) sind die Organe der FHöV NRW intensiv in die Entwicklung der FHöV 
NRW eingebunden. Neben einem anlassbezogenen Austausch zu aktuellen Fragestellungen, 
Planungen und Überlegungen finden an der FHöV NRW regelmäßig erweiterte 
Leitungsbesprechungen statt, an denen neben dem Präsidium, den Abteilungsleitungen und 
der Gleichstellungsbeauftragten Sprecher der Senatsdozenten und Sprecher der beiden 
Fachbereiche teilnehmen. 
 
 
3. Wie viele Studierende der FHöV NRW Studiengang Polizeivollzugsdienst sollen in 

diesem Jahr in der Karnevalswoche eingesetzt werden? (Bitte nach FH-Standort 
und Einstellungsjahr aufführen.) 

 
In der nachfolgenden Tabelle sind die Studierenden der FHöV NRW, Studiengang 
Polizeivollzugsdienst, der Einstellungsjahrgänge 2014 und 2015 aufgeführt, welche maximal 
in der Karnevalswoche eingesetzt werden könnten. 
 

Studienort EJ 2014 EJ 2015 

Bielefeld 134 181 

Dortmund 108 159 

Duisburg 117 69 

Gelsenkirchen 151 142 

Hagen 122 200 

Köln 393 435 

Mülheim 171 373 

Münster 141 204 
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Eine konkrete Planung über die genaue Anzahl und die jeweiligen Einsatzorte der 
Studierenden ist noch nicht abgeschlossen. 
 
 
4. Wie beteiligt das Präsidium der FHöV NRW den Fachbereich Polizeivollzugsdienst 

bei solchen Überlegungen und Planungen? 
 
Diesbezüglich verweise ich auf die Vorbemerkung. 
 


